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EG-FINANZIERUNG

Rüdiger Messal*

Das neue Finanzierungssystem 
der Europäischien Gemeinschaft

Die Entscheidungen des Europäischen Rates vom 11./12. Februar 1988 in Brüssel 
haben das Finanzierungssystem der EG in wesentlichen Teilen verändert. Sowohl das 

Zusammenspiel der Einzelelemente im Rahmen des Finanzierungssystems als auch die Ver
teilung der Finanzierungslasten zwischen den zwölf Mitgliedstaaten wurden auf eine neue 

Grundlage gestellt. Wie sieht das neue EG-Finanzierungssystem aus?

Die Diskussionen über die Ausgestaltung eines 
neuen EG-Finanzierungssystems begannen im 

Frühjahr 1987, als die EG-Kommission ein Konzept für 
eine Reform des Finanzierungssystems präsentierte. 
Die Beratungen und politischen Entscheidungen bis 
zum Beschluß des Europäischen Rates am 11/12. Fe
bruar dieses Jahres nahmen damit ungefähr ein Jahr in 
Anspruch. Wie nicht anders zu erwarten, war insbeson
dere die Frage der Lastenverteilung' bis zuletzt heftig 
umstritten. In den nächsten Wochen und Monaten wird 
es darum gehen, die Entscheidungen des Europäi
schen Rates in förmliche Rechtsakte umzusetzen.

Das neue System soll das noch gültige Finanzie
rungssystem der EG ablösen, das auf den Eigenmittel
beschlüssen vom 21. Apnl 1970 und vom 7. Mai 1985 ba
sierte. Mit dem Eigenmittelbeschluß vom 21. April 1970 
wurden die Finanzbeiträge^ der Mitgliedstaaten durch 
ein System der Eigenmittel ersetzt; mit dem Eigenmittel
beschluß vom 7. Mai 1985 wurde der Finanzrahmen der 
EG erweitert und außerdem ein Ausgleichsmechanis
mus für Großbritannien in das Finanzierungssystem ein
geführt.

Danach standen der Gemeinschaft folgende Finan
zierungsquellen zur Verfügung:

□  Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs und Agrarab
schöpfungen (einschließlich Zuckerabgaben), in Höhe 
des nationalen Aufkommens; sie machten 1987 rund
12,0 Mrd. ECU® (=  34% der Gesamteinnahmen des 
EG-Haushalts) aus.

□  fi^ehrwertsteuer-Eigenmittel, in Höhe eines Plafonds

Dr Rüdiger Ivlessal, 34, ist Referent im Bundesmi
nisterium der Finanzen. Die Ausführungen geben 
ausschließlich die Auffassung des Verfassers wie
der

von zuletzt 1,4% der MWSf-Bemessungsgrundlage; 
sie machten 1987 rund 23,7 Mrd. ECU (=  66%  der Ge
samteinnahmen des EG-Haushalts) aus.

Die folgende Analyse sowohl der Lastenverteilung als 
auch des Finanzrahmens berücksichtigt den Aus
gleichsmechanismus für Großbritannien, dem wegen 
seines hohen „Haushaltsungleichgewichts“ ein Teil sei
ner Finanzierungslasten über die Einnahmenseite des 
EG-Haushalts erlassen wird®. Die traditionellen Eigen
mittel (Zölle und Agrarabschöpfungen) werden als ge
borene Eigenmittel einer Zollunion bei der Frage der La
stenverteilung dagegen in der Regel nicht berücksich
tigt.

Folgt man diesem Ansatz, dann entspricht die grund
sätzliche Lastenverteilung den Anteilen der nationalen 
MWSt-Bemessungsgrundlagen an der MWSt-Bemes- 
sungsgrundlage der Gemeinschaft insgesamt, die bis
lang -  und auch weiterhin -  durch einen Ausgleichsme
chanismus korrigiert wird:

Großbritannien erhält seit 1985 einen Ausgleich in 
Höhe von 66 % seiner Differenz zwischen MWSt-Eigen-

‘  Ich bin Herrn Armin K l e i n  für seine wertvolle Mitarbeit bei der Er
stellung dieses Aufsatzes zu Dank verpflichtet.

' Mit „Lastenverteilung" ist im folgenden nur die Verteilung der Finan- 
zierungslasten auf der Einnahmenseite des EG-Haushalts gemeint, und 
zwar gemessen an den jeweiligen Anteilen. Diese ist im Unterschied zu 
einer Lastenverteilung zu sehen, die auch die Rückflüsse über die Aus- 
gabenseite des EG-Haushalts in die einzelnen Mitgliedstaaten berück
sichtigt und damit auf eine volkswirtschaftliche Lastenverteilung abzielt.

 ̂ Es handelte sich um mehrere, nach Ausgabenkategorien differen
zierte Aufbnngungsschlüssel, die nach politischen und ökonomischen 
Kriterien festgelegt wurden.

 ̂ Zur Zelt: 1 ECU = 2,07 DM.

MWSt  ̂ Mehrwertsteuer

 ̂ Beitragserstattungen an neue Mitgliedstaaten werden über die Ausga
benseite des EG-Haushalts abgewickelt und bleiben Im folgenden au
ßer Betracht, da sie auf die Jahre bis zur vollen Integration zeitlich befn- 
stet sind. So werden Spanien und Portugal in den Jahren 1986 bis 1991 
folgende Anteile ihrer MWSt-Elgenmittelabführungen bzw. Finanzbei
träge erstattet: 87 %, 70 %. 55 %, 40 %, 25 %. 5 %.
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Tabelle 1
Anteile der Mitgliedstaaten an den Mehrwertsteuer- 

Eigenmitteln der Gemeinschaft (1987)
(in %)

vor nach

Abwicklung des Ausgleichs 
für Großbritannien

Anteil an der 
Finanzierung des 

Ausgleichs für 
Großbritannien

B
DK
D
Gr
Sp
F
Irl
It
Lux
NL
P'
UK

2,93
2,05

25,80
1,32
6,98

20,38
0,83

13,99
0,24
4,63
0,81

20,04

3,23
2,26

27,28
1,45
7,67

22,42
0,92

15,39
0,26
5,09
0.89

13,13

4,25
2,97

21,51
1.92

10,11

29,53
1,21

20,27
0,35
6,70
1,18

100,00 100,00 100,00

' Portugal führt noch Flnanzbeiträge auf der Basis des BSP-Anteils ab. 
Q u e l l e ;  Eigene Berechnungen.

mittelanteil und Rückflußanteil (bezogen auf das Ge
samtvolumen der zurechenbaren Ausgaben)®. Die an
deren Mitgliedstaaten finanzieren diesen Ausgleich ent
sprechend ihren MWSt-Eigenmittelanteilen, wobei die 
Bundesrepublik Deutschland nur zwei Drittel ihres ei
gentlichen Finanzierungsanteils zu leisten hat. Der Aus
gleich für ein bestimmtes Haushaltsjahr wird im jeweils 
folgenden Haushaltsjahr über die MWSt-Eigenmittel ab
gewickelt: Großbritannien führt entsprechend seinem 
Ausgleichsanspruch weniger MWSt-Eigenmittel ab, die 
anderen Mitgliedstaaten entsprechend mehr

Die Abwicklung dieses Ausgleichs hatte zur Folge, 
daß letztlich drei verschiedene Abführungssätze auf die 
MWSt-Bemessungsgrundlage angewendet werden 
mußten: für Großbritannien (0,83%), für die Bundesre
publik Deutschland (1,35%) und für die anderen Mit
gliedstaaten (1,4%)’’.

Für das Jahr 1987 ergaben sich die in Tabelle 1 wie
dergegebenen Anteile der Mitgliedstaaten an den 
MWSt- Eigenmitteln.

Der Finanzrahmen

Zur Finanzierung des EG-Haushalts sollte der MWSt- 
Eigenmittel-Plafond nach und nach ausgeschöpft wer
den bis zum Maximalwert des Abführungssatzes auf die 
MWSt-Bemessungsgrundlage von 1,4%. Es gab je
doch zwei Faktoren, die -  neben dem dynamischen 
Wachstum der EG-Ausgaben -  die Ausschöpfung die
ses Eigenmittel-Plafonds beschleunigten®.

WIRTSCHAFTSDIENST 1988/IV

Zum einen waren die Steigerungsraten bei Zöllen und 
Agrarabschöpfungen relativ niedrig: sie stiegen im Zeit
raum 1981 bis 1985 durchschnittlich jährlich um 6,5% , 
1986 ging das Volumen um 0,3%  zurück. Diese Ent
wicklung mußte durch entsprechende Anhebungen des 
Abführungssatzes auf die MWSt-Bemessungsgrund
lage aufgefangen werden.

Zum anderen stand der MWSt-Eigenmittel-Plafond 
nicht in voller Höhe zur Ausgabenfinanzierung zurVerfü- 
gung: die Abwicklung des Ausgleichs für Großbritannien 
blockierte einen Teil des MWSt-Eigenmittel-Plafonds -  
und dieses Volumen war größer als der Ausgleichsan
spruch Großbritanniens. Da der Maximalwert für den 
Abführungssatz (1,4%) auf den einzelnen Mitgliedstaat 
definiert war (und nicht auf den EG-Durchschnitt), war 
der Plafond bereits ausgeschöpft, wenn ein Mitglied
staat den Maximalwert von 1,4% erreichte -  konkret: 
wenn die Mitgliedstaaten, die den Ausgleich für Großbri
tannien voll zu finanzieren hatten, diesen Maximalwert 
erreichten.

So war der MWSt-Eigenmittel-Plafond von 1,4% im 
Jahr 1987 voll ausgeschöpft, obwohl der durchschnittli
che („einheitliche") Abführungssatz lediglich 1,27% be
trug; Großbritannien erhielt über den EG-Haushalt 1987 
(für das Jahr 1986) einen Ausgleichsbetrag von 1633 
Mill, ECU, blockiert wurde jedoch ein Volumen von 2366 
Mill. ECU®.

Die Reformvorschläge

Die Reformvorschläge der Kommission hatten im we
sentlichen zwei erklärte Ziele:

□  einen zur Verfügung stehenden Finanzrahmen mög
lichst ungeschmälert zur Ausgabenfinanzierung heran
ziehen zu können,

□  eine stärker am Wohlstand orientierte Verteilung der 
Finanzierungslasten.

® Bei einer Gegenüberstellung von Abführungen an den EG-Haushalt 
und Rückflüssen vom EG-Haushalt weisen Großbritannien und die Bun
desrepublik Deutschland seit Jahren hohe Defizite auf (1987; rund 3,1 
bzw. 3,6 Mrd. ECU); alle übrigen Mitgliedstaaten weisen positive Salden 
auf. Die Nettoposition Großbritanniens wurde als nicht vereinbar mit 
dem relativen Wohlstand des Landes angesehen. Deshalb wurde im Ei
genmittelbeschluß vom 7. Mai 1985 für Großbritannien ein Ausgleichs
mechanismus festgelegt: der Bundesrepublik Deutschland wurde eine 
Minderbeteiligung bei der Finanzierung dieses Ausgleichs zugestan
den. In den Jahren vor 1985 sind jeweils Ad-hoc-Lösungen für Großbri
tannien beschlossen worden.

'  Diese Sätze beziehen sich jeweils auf das Jahr 1987.

* Mit dem Eigenmittelbeschluß vom 7. Mai 1985 wurde der MWSt-Ei- 
genmittel-Plafond zum 1. Januar 1986 von 1,0 auf 1,4 % erweitert; dieser 
Plafond wurde bereits im ersten Jahr ausgeschöpfl.

* Diese Größe ist das sogenannte Bruttoäquivalent des Ausgleichsbe
trags.
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Dies sollte durch folgende Maßnahmen erreicht wer
den:

□  einen neuen, alle Eigenmittelarten umfassenden 
Plafond auf BSP-Basis (1.4% )'° mit jährlichen Zwi
schenplafonds (bis 1992 1,3% des BSP)

□  eine Änderung bei den Finanzierungsquellen in 
Form einer Kombination von einem 1-%-Abführungs
satz auf die MWSt-Bemessungsgrundlage und einem 
jährlich festzulegenden Abführungssatz auf eine neue 
(4.) Finanzierungsquelle (= Differenz zwischen BSP 
und MWSt-Bemessungsgrundlage)

□  einen neuen Ausgleichsmechanismus für Großbri
tannien, den sogenannten Agrarmechanismus. Großbh- 
tannien sollte einen Ausgleich in Höhe von 50%  seiner 
Differenz zwischen BSP-Anteil und Rückflußanteil bei 
den Agrarmarktausgaben erhalten. Die vier weniger 
wohlhabenden Mitgliedstaaten (Griechenland, Irland, 
Portugal und Spanien) sollten nicht zur Finanzierung 
dieses Ausgleichs beitragen. Die übrigen sieben Mit
gliedstaaten sollten diesen Ausgleich entsprechend ih
ren mit dem BSP pro Kopf (in Kaufkraftparitäten) ge
wichteten BSP-Anteilen finanzieren, die Bundesrepu
blik Deutschland nur mit 25%  ihres so errechneten An
teils.

Während das erste Ziel (gesicherter Finanzrahmen) 
unstreitig war, hat das zweite Ziel (stärker wohlstands
orientierte Lastenverteilung) zum Teil äußerst kontro
verse Diskussionen ausgelöst” . Die von der Kommis
sion vorgeschlagene Ausgestaltung der 3. und 4. Finan
zierungsquelle hätte insbesondere Italien im Vergleich 
zum bisherigen Finanzierungssystem stark belastet, die 
relativ wohlhabenden Mitgliedstaaten Großbritannien, 
Frankreich und Luxemburg dagegen deutlich entla
stet'^; die Entlastung für Großbritannien war insofern po
sitiv zu werten, als sie das Problem des Haushaltsun
gleichgewichts entschärft hätte'®.

Letztlich ist der Europäische Rat weder bei der Ausge
staltung der 3. und 4. Finanzierungsquelle noch bei dem 
Ausgleichsmechanismus für Großbritannien den ur
sprünglichen Kommissions-Vorschlägen gefolgt.

Die neuen Elemente des Systems

Der neue Eigenmittel-Plafond beträgt 1,2% des 
BSP'** der Gemeinschaft und umfaßt alle Eigenmittelar
ten; durch die Festlegung von jährlichen Zwischenpla
fonds bis 1992 soll eine vorzeitige Ausschöpfung dieses 
Gesamt-Plafonds verhindert werden.

™ BSP = Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen.

" Auf diese Diskussion wird weiter unten eingegangen.

Neben den drei bisherigen Finanzierungsquellen 
(Zölle, Agrarabschöpfungen und MWSt-Eigenmittel) 
gibt es eine neue (4.) Finanzierungsquelle: das Brutto
sozialprodukt zu Marktpreisen. Der nicht durch die drei 
ersten Finanzierungsquellen gedeckte Teil der Gesamt
ausgaben wird über einen flexiblen -  aber für alle Mit
gliedstaaten einheitlichen -  Abführungssatz auf das na
tionale BSP gedeckt.

Die MWSt-Bemessungsgrundlage eines Mitglied
staates wird nur bis zu einem Höchstwert von 55%  sei
nes BSP herangezogen. Nach den bisher vorliegenden 
Daten für 1988 profitieren von dieser „Kappung“ insbe
sondere Luxemburg, Irland und Großbritannien’®. Der 
Abführungssatz auf die MWSt-Bemessungsgrundlage 
beträgt für jeden Mitgliedstaat -  wie bisher -  maximal 
1,4%.

Großbritannien erhält grundsätzlich einen Aus
gleichsanspruch wie bisher, muß sich jedoch die Entla
stung durch die Veränderungen im Finanzierungssy
stem („Kappung“ , 4. Finanzierungsquelle) in voller 
Höhe anrechnen lassen (siehe hierzu im einzelnen wei
ter unten).

Die anderen Mitgliedstaaten finanzieren diesen Aus
gleich entsprechend ihren BSP-Anteilen (bisher: MWSt- 
Eigenmittelanteile), wobei für drei Mitgliedstaaten eine 
„M inderbeteiligung“ gilt:

□  die Bundesrepublik Deutschland trägt zwei Drittel ih
res eigentlichen Finanzierungsanteils (wie bisher),

□  Spanien und Portugal erhalten eine „Minderbeteili
gung“ entsprechend ihren Beitragserstattungen auf
grund der Beitrittsverträge'®.

Abgewickelt wird der Ausgleichsmechanismus -  wie 
bisher -  über die MWSt-Eigenmittel. Die „M inderbeteili
gung“ für Spanien und Portugal wird jedoch wie deren 
normale Beitragserstattungen abgewickelt: beide Mit
gliedstaaten tragen zunächst über die Einnahmenseite 
in voller Höhe zur Finanzierung bei und erhalten über 
die Ausgabenseite des EG-Haushalts die entsprechen
den Beträge erstattet.

Vgl- zum relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten die Fußnote 20 wei
ter unten.

Bei Belastungsrechnungen taucht immer wieder das Problem auf, 
daß durch Datenaktualisierungen Verschiebungen in den Belastungen 
eintreten und damit die Zielwirkung der Maßnahmen beeinflussen.

"■ Der Gesamt-Plafond von 1,2% des BSP bezieht sich auf die Eigen
mittel, über die die entsprechenden Zahlungsermächtigungen auf der 
Ausgabenseite des EG-Haushalts finanziert werden: der Plafond für die 
Verpflichtungsermächtigungen tieträgt 1,3% des BSP.

Portugal führt zur Zeit noch Finanzbeiträge auf der Basis des BSP- 
Anteils ab; wenn Portugal auf MWSt-Eigenmittelabführungen umstellt, 
dürfte es am stärksten von dieser „Kappung“ profitieren.

Bisher wurden die Finanzierungslasten durch den Ausgleichsmecha
nismus bei den Beitragserstattungen nicht berücksichtigt.
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Konsequenzen

Die neue Definition des Gesamt-Plafonds hat zwei 
Konsequenzen:

□  der Finanzrahmen der Gemeinschaft entwickelt sich 
parallel zum BSP der Gemeinschaft insgesamt;

□  die verhaltene Entwicklung bei Zöllen und Agrarab
schöpfungen und blockierte Finanzmittel durch die Ab
wicklung des Ausgleichs für Großbritannien haben 
keine Auswirkungen mehr auf den verfügbaren Finanz
rahmen: innerhalb des Gesamt-Plafonds können sie 
durch einen höheren Abführungssatz auf die 4. Finan
zierungsquelle ausgeglichen werden.

Der Europäische Rat ist bei der Konzeption des Ei
genmittel-Plafonds dem Kommissions-Vorschlag ge
folgt. Nicht übernommen hat er dagegen den Vorschlag 
zur Plafondhöhe: die Kommission hatte einen Plafond 
von 1,4% des BSP (bzw. von 1,3% des BSP bis 1992) 
vorgeschlagen. Nach dem Beschluß des Europäischen 
Rates ist für den EG-Haushalt folgende Entwicklung bis 
1992 möglich’ :̂

Ausgangsbasis 
1988 

etwa 44 Mrd. ECU 
= 1,10% des BSP

Zieldatum 
1992 

etwa 60 Mrd. ECU 
= 1,20% des BSP

Das Haushaltsvolumen kann damit durchschnittlich 
jährlich um etwa 8%  steigen. Bei Verwirklichung des 
Kommissions-Vorschlags (1,3% des BSP) wäre ein 
Wachstum auf 64 Mrd. ECU (durchschnittliche jährliche 
Steigerungsrate 10%) möglich gewesen.

Zwei Lösungsansätze

Der Europäische Rat vom 29./30. Juni 1987 in Brüssel 
hatte vorgegeben, daß das Finanzierungssystem den 
relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten besser berück
sichtigen müsse. Damit war zwar entschieden, daß die 
bisherige Lastenverteilung verändert werden sollte; im 
Grunde war auch bereits eine Vorentscheidung dafür 
gefallen, daß das BSP in die Bemessungsgrundlagen 
des Finanzierungssystems einbezogen werden sollte -  
offen blieb aber die konkrete Ausgestaltung.

Obwohl bei den Beratungen verschiedene Alternati
ven diskutiert wurden, war schon früh abzusehen, daß 
die Entscheidung zwischen zwei Lösungen fallen 
würde: Bemessungsgrundlage für die 4. Finanzierungs
quelle würde entweder die von der Kommission vorge
schlagene Differenzgrundlage oder das BSP sein; 
beide Lösungen waren in Kombination mit verschiede-

Projektion nach derzeitigem Dalenstand. 
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nen Modifikationen der 3. Finanzierungsquelle denkbar 
Diese beiden Lösungsvorschläge zeigten deutliche Un
terschiede im Hinblick auf die konzeptionelle Wirkungs
weise und das Ausmaß der Verteilungskorrekturen.

Die Begründung der Kommission für die von ihr vorge
schlagene Differenzgrundlage war, daß damit für jeden 
Mitgliedstaat insgesamt’® das BSP herangezogen 
werde und das BSP ein anerkannter Wohlstandsindika
tor sei. Die Veränderungen der Lastenverteilung (ge
messen an den Anteilen bei der MWSt-Bemessungs
grundlage) ergaben sich bei der Differenzgrundlage 
durch folgende Beziehung: Ist der Anteil eines Mitglied
staates bei der MWSt-Bemessungsgrundlage höher als 
sein BSP-Anteil, dann ist sein Anteil bei der Differenz
grundlage niedriger als sein BSP-Anteil; ist der Anteil 
bei der MWSt-Bemessungsgrundlage niedriger als der 
BSP-Anteil, gilt Entsprechendes.

Mit steigendem Abführungssatz auf die Differenz
grundlage hätte sich deren Gewicht erhöht und damit 
die Be- und Entlastungen verstärkt. Die starke Entla
stung für Großbritannien war beabsichtigt, um das Pro
blem des britischen Haushaltsungleichgewichts zu mil
dern; auf der anderen Seite war jedoch für Italien die 
starke Belastung nicht akzeptabel.

Konzeptionelle Probleme

Ausschlaggebend für die Entscheidung des Europäi
schen Rates gegen die Differenzgrundlage waren zwar 
die finanziellen Konsequenzen für die einzelnen Mit
gliedstaaten; gleichwohl erscheint es angebracht, auch 
einige konzeptionelle Probleme bei der Differenzgrund
lage kurz anzusprechen:

□  Die Differenzgrundlage ist von der Konstruktion her 
ein abstraktes Gebilde, da sie aggregatmäßig nicht sinn
voll erfaßt werden kann. Zwar wird durch die Kombina
tion 3./4. Finanzierungsquelle volumenmäßig das BSP 
für jeden Mitgliedstaat herangezogen. Die „Aufteilung“ 
des BSP auf diese beiden Finanzierungsquellen ist je
doch willkürlich, denn die MWSt-Bemessungsgrund- 
lage enthält Vorleistungen, die nicht im BSP enthalten 
sind. Bei der Differenzbildung werden diese Vorleistun
gen jedoch vom BSP abgezogen, und es bleibt eine 
Restgröße als Bemessungsgrundlage übrig, die nicht 
den Anspruch erheben kann, für die Erhebung von Ei
genmitteln geeignet zu sein.

□  Wenn man die 3. und 4. Finanzierungsquelle in Kom
bination betrachtet, um damit insgesamt das BSP zu er
halten, dann ist nicht einzusehen, warum die „beiden 
Teile“ des BSP mit unterschiedlichem Gewicht herange
zogen werden sollten.
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□  Die immanenten Beziehungen zwischen den Antei
len eines Mitgliedstaates bei der MWSt-Bemessungs
grundlage, beim BSP und bei der Differenzgrundlage 
führen dazu, daß der Gesamtfinanzierungsanteil eines 
Mitgliedstaates mit steigendem Abführungssatz auf die 
Differenzgrundlage immer stärker auf den Anteil bei der 
Differenzgrundlage zuläuft: dieser Anteil ist der Grenz
wert für den Gesamtfinanzierungsanteil eines Mitglied
staates. Dieser Grenzwert beruht aber auf einer ab
strakten Größe -  nicht auf einem Wohlstandsindikator 
Gemessen an dem Anspruch, eine wohlstandsorien
tierte Lastenverteilung auf der Basis der BSP-Anteile 
realisieren zu wollen, kann die Differenzgrundlage nicht 
bestehen.

Dieses zuletzt angesprochene Problem hätte man al
lerdings durch folgende Regelung lösen können: der Ab
führungssatz auf die 4. Finanzierungsquelle darf nicht 
über dem Abführungssatz auf die 3. Finanzierungs
quelle liegen; denn bei gleichen Abführungssätzen auf 
die 3. und 4. Finanzierungsquelle werden alle Mitglied
staaten nach ihren BSP-Anteilen belastet’®.

Eine Rechtfertigung für einen Verteilungsschlüssel, 
der zwar einerseits das BSP zugrunde legt, anderer
seits aber eine davon abweichende Lastenverteilung 
(Relationen bei der Differenzgrundlage) anstrebt, wäre 
dann gegeben, wenn diese Abweichung auf ein syste
matisches Element zurückzuführen wäre, beispiels
weise wenn die Gesamtfinanzierungsanteile der wohl
habenden Mitgliedstaaten über ihren BSP-Anteilen, die 
Gesamtfinanzierungsanteile der weniger wohlhaben
den Mitgliedstaaten unter ihren BSP-Anteilen lägen. 
Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, liegt eine solche Syste
matik jedoch nicht vor^.

Korrekturen durch „Kappung“

Der Europäische Rat hat sich nach langen Diskussio
nen für das BSP als 4. Finanzierungsquelle entschie
den. Die Richtung der Verteilungsveränderung ist so
wohl bei der Differenzgrundlage als auch bei der BSP- 
Lösung identisch; unterschiedlich ist jedoch das Aus
maß. Um bei der BSP-Lösung die Verteilungsverände
rungen konsensfähig zu machen, wurde bei der dritten 
Finanzierungsquelle eine „Kappung“ vorgenommen:

Das heißt nach Addition der 3. und 4. Finanzierungsquelle.

’* Diese Regelung wäre von den Mitgliedstaaten, die die Differenz
grundlage tiefünworteten, und der Kommission auch akzeptiert v»orden. 
Das hätte bedeutet, daß ab einem tiestimmten Zeitpunkt wieder Finanz- 
tieiträge auf der Basis der BSP-Anteile hätten abgeführt werden müs
sen; eine Aufteilung in 3. und 4. Finanzierungsquelle wäre dann über
flüssig gewesen,

*  Gemessen am BIP pro Kopf in Kaufkraftparitäten weisen die Mitglied
staaten folgende Relationen zum EG-Durchschnitt auf (1988): B: 101,0: 
DK: 113.6; D: 115.4: Gr: 52,6; Sp: 74,6: F: 106,2; Irl: 62,3: It: 105,1; Lux: 
127,0; NL: 104,4; P: 54,1; UK; 105,8,

Tabelle 2 
Anteile der Mitgliedstaaten bei der 

MWSt-Bemessungsgrundlage, dem BSP und der 
Differenzgrundlage

(Schätzungen für das Jahr 1988)

in %

MWSt-

Belastungen ( + )  und 
Entlastungen( - ) 
im Vergleich zum 
bisherigen Finan
zierungssystem’

Bemessungs
grundlage BSP

Differenz-
grundlage

in
Mill. ECU %

B 2,93 3,29 3,66 + 84 + 9,2

DK 2,00 2,23 2,48 -f 55 + 8,9

D 25,38 25,92 26,51 -f 129 -f 1,6

Gr 1,03 1.10 1,18 + 17 -t- 5,2

Sp 7,17 6,91 6,64 ^  60 2,7

F 21,09 20,03 18,95 -  244 - 3,7

Irl 0,72 0,59 0,46 - 29 13,0

It 14,27 17,55 20,95 + 764 + 17,2

Lux 0,25 0,20 0,15 -  11 14,5

NL 4,81 4,83 4,86 + 5 + 0,4

P 0,76^ 0,83=* 0,83“ ^  7 3.1

UK 19,61 16,52 13,34 -  717 - 11,7

100,00 100,00 100,00 ± 0

' Unterstellt wurde dabei eine hypothetische Fortführung des bisheri
gen Finanzierungssystems (entsprechende Erhöhung des MWSt- 
Eigenmittel-Plafonds) bei einem Haushaltsvolumen von 43,7 Mrd. ECU.

 ̂ Für die Finanzbeiträge Portugals im Jahr 1988 ist der BSP-Durch- 
schnitt der Jahre 1983 bis 1985 maßgebend.

’  BSP 1988,

‘  Statt der Differenzgrundlage wurde das BSP für 1988 zugrunde ge
legt.

Tabelle 3 
Anteile der Mitgliedstaaten bei der 

MWSt-Bemessungsgrundlage vor und nach 
„Kappung“ und BSP-Anteile (1988)

(in %)

Anteile der MWSt-

Relation MWSt- 
Bemessungs- 

grundlage/BSP

Bemessungsgrundlage

vor nach 
Kappung Kappung BSP

B 45,2 2,93 2,98 3,29

DK 45,4 2,00 2,04 2,23

D 49,7 25,38 25,88 25,92

Gr 47,4 1,03 1,05 1,10

Sp 52,7 7,17 7,31 6,91

F 53,4 21,09 21,50 20,03

Irl 61,6 0,72 0,65 0,59

It 41,3 14,27 14,55 17,55

Lux 63,1 0,25 0,22 0,20

NL 50,5 4,81 4,90 4,83

P 0,76 0,78 0,83

UK 60,3 19,61 18,13 16,52

0  50,8 100,00 100,00 100,00
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Tabelle 4
Die Veränderungen der Lastenverteilung im 

Vergleich zu einer hypothetischen Fortführung 
des bisherigen Systems (1988)

Kommissions-
Vorschlag

Europäischer Rat

in
ohne Kappung

Mill. ECU % Mill. ECU %

mit Kappung
in

Mill. ECU %

B
DK
D
Gr
Sp
F
Irl
It
Lux
NL
P
UK

+ 84
+ 55 
+ 129 
+ 17 
^  60
-  244
-  29
-  764
-  11 

+ 5 
+ 7 
-  717

+
9,2 
8,9 
1,6 

+ 5,2
-  2,7
-  3,7
-  13,0 

17,2
-  14,5 
+ 0,4 
+ 3,1 
-1 1 ,7

+ 29
-t- 19 

44 
6

-  21

-  85
-  10 

263
-  4
+ 2 
+ 5
-  248

+ 3,2 
+ 3,1 
-t- 0,6 
+ 1.8
-  0,9
-  1,3
-  4,5 
-t- 5,9
-  5,0 
+ 0,1 
+ 2,2
-  4,1

42 
+ 28
-t- 160 
-I- 1 1

+  12 

-h 12

-  25 
+ 329
-  10 
+ 24 
+ 9 
-  591

4.6
4.5 
2,0
3.3 
0,5 
0.2

11,0
7.4 

13,4
1.6
3.7
9.7

Die MWSt-Bemessungsgrundlage eines Mitgliedslaa- 
tes wird nur bis zu einem Höchstwert von 55 % des BSP 
herangezogen. Aus den Tabellen 3 und 4 sind die Fol
gen dieser „Kappung“ zu ersehen.

Die „Kappung“ hat zwei Korrektureffekte:

□  bei der 3, Finanzierungsquelle findet eine Umschich
tung -  und zwar gemessen an den Anteilen -  zugunsten 
der Mitgliedstaaten statt, die über der Schwelle von 
55% liegen, d. h. die einen relativ hohen nationalen 
„Verbrauch“ aufweisen,

□  das Gewicht der 4. Finanzierungsquelle wird ver
stärkt, da die MWSt-Bemessungsgrundlage für die EG 
insgesamt volumenmäßig verringert wird und -  bei kon
stantem Haushaltsvolumen -  durch einen höheren Ab
führungssatz bei der 4. Finanzierungsquelle ausgegli
chen werden muß; dies bedeutet eine Umschichtung zu
gunsten derjenigen Mitgliedstaaten, bei denen der 
MWSt-Eigenmittelanteil (nach „Kappung") höher ist als 
der BSP-Anteil.

Die finanziellen Auswirkungen der Verteilungsverän
derungen sind in Tabelle 4 zusammengestellt:

Während nach dem Kommissions-Vorschlag der 
Grenzwert für den Gesamtfinanzierungsanteil eines Mit
gliedstaates (3. und 4. Finanzierungsquelle) der Anteil

Die Rückflußquote Großbritanniens beträgt bei den Agrarmarktaus
gaben 9,2%, bei den übrigen Ausgaben 15,0% und t>ei den Ausgaben 
insgesamt 11.0% (1987).

^  Die Bundesrepublik weist im übrigen bei den Agrarmarktausgaben 
ein ähnliches Defizit wie Großbritannien auf.

“  Auch Großbritannien erhielt in den Jahren 1973 bis 1979 Beitragser
stattungen im Rahmen einer Ütiergangsregelung; kein Mitgliedstaat be
anspruchte damals einen Ausgleich für seine erhöhte Finanzierungs
last.

bei der Differenzgrundlage gewesen wäre, läuft der Ge
samtfinanzierungsanteil bei der vom Europäischen Rat 
beschlossenen Lösung auf den BSP-Anteil eines Mit
gliedstaates zu -  und zwar ausgehend von seinem 
MWSt-Anteil.

Trotz aller Probleme, die das BSP als international 
vergleichbarer Wohlstandsindikator aufwirft -  und die im 
übrigen auch bei der Differenzgrundlage eine Rolle ge
spielt hätten ist die vom Europäischen Rat beschlos
sene Ausgestaltung der 4. Finanzierungsquelle konzep
tionell befriedigender als die von der Kommission vorge
schlagene Differenzgrundlage. Gleichwohl ist die Ein
führung des BSP als 4. Finanzierungsquelle ein Schritt 
in Richtung auf das bis 1970 bestehende System der Fi
nanzbeiträge.

Ausgleich für Großbritannien

Hinsichtlich des modifizierten Ausgleichs für Großbri
tannien und seiner technischen Ausgestaltung vorab 
eine kurze Bemerkung zu den Unterschieden zwischen 
dem bisherigen Ausgleichsmechanismus (der im 
Grundsatz fortgeführt wurde) und dem Kommissions- 
Vorschlag (Agrarmechanismus).

Die Ursache für den hohen Negativsaldo Großbritan
niens sind die Agrarmarktausgaben: Großbritannien 
weist hier eine relativ geringe Rückflußquote auf^'. Der 
Ansatz der Kommission, einen Ausgleich für das „Defi
zit“ bei den Agrarmarktausgaben zu gewähren, ist -  
wenn es überhaupt eine Rechtfertigung für einen Aus
gleichsanspruch gibt -  der richtige Ansatz^^.

Im Gegensatz dazu erhält Großbritannien bei einem 
Ausgleichsmechanismus, der die gesamten Rückflüsse 
in Rechnung stellt, auch einen Ausgleich für die Beteili
gung an der Finanzierung der übrigen Ausgaben, bei
spielsweise der Verwaltungsausgaben der Gemein
schaft (Personalkosten), der zielorientiert auf Umvertei
lung angelegten Strukturausgaben und auch der Erstat
tungskosten für Spanien und PortugaP^. Ein Ausgleich 
für diese Ausgabenbereiche ist sachlich nicht gerecht
fertigt.

Die Entscheidung des Europäischen Rates zur Fort
führung eines globalen Ausgleichsanspruchs für Groß
britannien ist nur politisch zu begründen.

Großbritannien erhält einen Ausgleich in bisherigem 
Umfang, allerdings wird die Entlastung Großbritanniens 
durch das neue Finanzierungssystem (im Vergleich zum 
bisherigen) voll angerechnet; außerdem wird der Aus
gleichsmechanismus an das neue Finanzierungssy
stem technisch angepaßt.
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Dies hat zur Konsequenz, daß für jedes Jahr eine 
Fortführung des bisherigen Finanzierungssystems un
terstellt werden muß, um die Entlastung durch das neue 
Finanzierungssystem und um den „bisherigen“ Aus
gleichsanspruch für Großbritannien festzustellen. Dann 
wird eine neue Belastungsrechnung für Großbritannien 
vorgenommen: Sie ergibt sich aus dem Gesamtfinanzie
rungsanteil (3. und 4. Finanzierungsquelle) minus Rück
flußanteil. Auf diese neue Belastung wird ein neuer Aus
gleichssatz so festgelegt, daß die Summe aus Entla
stung durch das neue Finanzierungssystem und neuem 
speziellen Ausgleich insgesamt ein Ausgleichsvolumen 
wie nach dem bisherigen Mechanismus ergibt.

Ein Beispiel

Nach den bisher vorliegenden Daten für 1988 hat 
Großbritannien einen Anteil bei der „gekappten“ MWSt- 
Bemessungsgrundlage von 18,1 %, bei der „ungekapp- 
ten“ von 19,6%, beim BSP von 16,5%; der Gesamtfi
nanzierungsanteil (3. und 4. Finanzierungsquelle) be
trägt 17,7%. Die britische Rückflußquote im Jahr 1988 
sei die gleiche wie 1987 (11,0%); das Volumen der zure
chenbaren Ausgaben^'' betrage 41,0 Mrd. ECU.

□  Bisheriger Ausgleichsanspruch:

= Anteil bei der „ungekappten“ 
MWSt-Bemessungsgrund
lage minus Rückflußanteil 8,6 Prozentpunkte

= bezogen auf das Volumen 
der zurechenbaren Ausgaben 3530 Mill. ECU

= davon 66 %

□  Neuer Ausgleichsanspruch:

= Entlastung für Großbritannien 
1988 aus dem neuen Finan
zierungssystem 
(vgl. Tabelle 4)

= alter Ausgleichsanspruch 
minus Entlastung = neuer 
Ausgleichsanspruch

2330 Mill. ECU

590 Mill. ECU

1740 Mill. ECU

□  Feststellung des neuen Ausgleichssatzes:

= Gesamtfinanzierungsanteil 
minus Rückflußanteil 6,7 Prozentpunkte

= bezogen auf das Volumen der 
zurechenbaren Ausgaben 2750 Mill. ECU

Um diesen Betrag von 1740 Mill. ECU würden dann im 
folgenden Haushaltsjahr (1989) die Abführungen Groß
britanniens bei den MWSt-Eigenmitteln verringert.

Die Finanzierung des Ausgleichs

Finanzierungsschlüssel sind die BSP-Anteile mit den 
festgelegten „Minderbeteiligungen“ für die Bundesre
publik Deutschland, Spanien und Portugal. Die Minder
beteiligungen für Spanien und Portugal können wieder 
außer Betracht bleiben, da sie -  wie die übrigen Bei
tragserstattungen für diese Mitgliedstaaten -  über die 
Ausgabenseite des EG-Haushalts abgewickelt werden. 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten zu leistenden Fi- 
nanzierungsbeiträge werden bei den MWSt-Eigenmit
teln durch Mehr- bzw. M inderabführungen-ausgehend 
von einem einheitlichen Abführungssatz -  angerechnet, 
wobei wieder ein Maximalwert des Abführungssatzes 
für jeden Mitgliedstaat von 1,4% gilt.

Die Abwicklung des BSP-Finanzierungsschlüssels 
über die MWSt-Eigenmittel führt letztlich dazu, daß 
zwölf verschiedene Abführungssätze auf die MWSt-Be
messungsgrundlage angewendet werden müssen.

Hinsichtlich Festlegung der Abführungssätze bei den 
MWSt-Eigenmitteln gilt:

□  für die elf Mitgliedstaaten, die an der Finanzierung 
des Ausgleichs für Großbritannien beteiligt sind, wird 
festgestellt, welche Beträge sie bei Anwendung eines 
einheitlichen Satzes von 1,4% auf ihre MWSt-Bemes
sungsgrundlage abführen müßten;

□  davon abgezogen werden die Beträge, die sie zur Fi
nanzierung des Ausgleichs für Großbritannien leisten 
müssen;

□  danach ergeben sich elf verschiedene Abführungs
sätze, mit denen diese elf Mitgliedstaaten im Rahmen 
eines maximalen Abführungssatzes von 1,4% zur Fi
nanzierung der EG-Ausgaben beitragen könnten;

□  da die Abführungssätze zur Finanzierung der EG- 
Ausgaben einheitlich sein müssen, ist der kleinste die
ser Abführungssätze der Engpaßfaktor Würde man ei
nen höheren Abführungssatz einheitlich anwenden, 
läge mindestens ein Mitgliedstaat (nach Addition seines 
Finanzierungsbeitrags zum Ausgleich für Großbritan
nien) über dem Satz von 1,4%.

Aus dem einheitlichen Abführungssatz und den Bei
trägen zum Ausgleich für Großbritannien ergeben sich 
dann schließlich die elf (bzw. zwölf) verschiedenen tat-

=  festzulegender Ausgleichs
satz, um den neuen Aus
gleichsanspruch zu erhalten 63 %

Zu den nicht zurechenbaren Ausgaben zählen insbesondere Ausga
ben für Entwicl<lungshilfe und Teile von Verwaltungsausgaben.

216 WIRTSCHAFTSDIENST 1988/IV



EG-FINANZIERUNG

Tabelle 5
Verteilung der Finanzierungslasten nach dem 
neuen Finanzierungsschlüssel (BSP) (1988)

(in %)

Anteil an der Finanzierung 
BSP-Anteil des Ausgleichs für

Großbritannien

B
OK
D
Gr
Sp
F
Irl
It
Lux
NL
P
UK

3,29
2,23

25,92
1,10
6,91

20,03
0,59

17,55
0,20
4,83
0,83

16,52

4,53
3,08

20,70
1.52
9.52 

27,59
0,81

24,18
0,27
6,66
1,14

100,00 100,00

sächlichen Abführungssätze auf die MWSt-Bemes- 
sungsgrundlage.

Wie bereits im bisherigen System, so steht auch im 
neuen Finanzierungssystem nicht das gesamte Volu
men von 1,4% der MWSt-Bemessungsgrundlage zur 
Ausgabenfinanzierung zur Verfügung; wie bisher gibt es 
auch im neuen System den Effekt des Bruttoäquiva
lents. Durch die neue Definition des Gesamt-Plafonds 
(alle Eigenmittelarten umfassend) bleibt im neuen Sy
stem dieser Effekt für den Ausschöpfungsgrad des 
neuen Plafonds jedoch ohne Wirkung. Denn in dem 
Maße, in dem der durchschnittliche Abführungssatz auf 
die 3. Finanzierungsquelle unter dem Maximalwert von 
1,4% liegt, kann wieder der Abführungssatz auf die 4. Fi
nanzierungsquelle entsprechend angehoben werden.

Die Verteilung der Finanzierungslasten nach dem 
neuen Finanzierungsschlüssel ist aus Tabelle 5 zu erse
hen. Letztlich vergrößert die Abwicklung des Ausgleichs 
für Großbritannien das Gewicht der 4. Finanzierungs
quelle im Vergleich zur 3. und verstärkt damit die Korrek
turen an der Lastenverteilung bei der Gesamtfinanzie
rung im Vergleich zum bisherigen System^®.

Abschließende Bemerkungen

Welches Fazit läßt sich aus den Entscheidungen des 
Europäischen Rates und den vorausgegangenen Dis
kussionen ziehen?

Bei den Entscheidungen über Veränderungen in der 
Lastenverteilung standen politische Überlegungen im 
Vordergrund: welche Mitgliedstaaten sollen entlastet, 
welche sollen belastet werden -  was ist angemessen,

was ist zumutbar? Das sind im Ansatz Finanzaus
gleichsaspekte auf der Einnahmenseite des EG-Haus
halts, auch wenn von einigen Mitgliedstaaten das 
Thema „Finanzausgleich“ vor dem Hintergrund des ge
genwärtigen Integrationsniveaus als verfrüht angese
hen wird.

Betrachtet man das Ergebnis der Verteilungskorrek
tur, dann wurden die angestrebten Korrekturziele nur in 
Grenzen erreicht. Dafür nahm man ein wesentlich kom
plizierteres Finanzierungssystem in Kauf; zudem ist der 
Eigenmittelcharakter der EG-Finanzierung geschwächt 
worden. Mit dem Eigenmittelbeschluß vom 21. April 
1970 erfolgte eine Abkehr von dem System der Finanz
beiträge; dieser Schritt ist durch das neue Finanzie
rungssystem teilweise wieder aufgehoben worden.

Positiv ist sicherlich zu werten, daß im Rahmen des 
Gesamtplafonds ein flexibles Element (4. Finanzie
rungsquelle) in das Finanzierungssystem eingebaut 
wurde, das den Druck auf eine vorzeitige Ausschöpfung 
des Gesamtplafonds verringert. Dies darf jedoch nicht 
mit einer Garantie für eine moderate Ausgabenentwick
lung des EG-Haushalts verwechselt werden. Ausgaben
begrenzend können allenfalls die vorgesehenen jährli
chen Zwischenplafonds sowie die vorgesehenen Stabi
lisatoren im Bereich der Agrarausgaben wirken.

Ob das BSP als neue Bemessungsgrundlage beste
hen wird, hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, in 
allen Mitgliedstaaten eine verläßliche und vergleichbare 
Ermittlung der BSP-Daten zu gewährleisten. Zwar ist 
das BSP als ein nationaler Wohlstandsindikator relativ 
unstreitig; bei internationalen Vergleichen stellen sich je
doch Probleme qualitativer Art, die auch vor dem Hinter
grund der Größenordnungen gesehen werden müssen, 
um die es hier geht.

Zum anderen muß man fragen, wie künftig die Diskus
sionen über Revisionen des Finanzierungssystems 
aussehen, denn die nächste Diskussionsrunde ist für 
spätestens 1991 bereits vorgezeichnet, wenn die Kom
mission einen Bericht über die Erfahrungen mit dem 
neuen Finanzierungssystem vorzulegen hat. Die Zahl 
der Parameter, durch die man die Lastenverteilung be
einflussen kann, hat sich erhöht. Dies erlaubt zwar eine 
bessere „Feinsteuerung“ -  die künftige Konsensbil
dung wird dadurch aber nicht einfacher.

Eine weitere Gewichtsverlagerung zugunsten der 4, Finanzierungs
quelle wurde durch ein neues Verfahren für die Erstattung der Erhe- 
bungskosten bei Zöllen und Agrarabschöpfungen erreicht. Bisher führ
ten die Mitgliedstaaten das Aufkommen in voller Höhe andieEG abund 
erhielten über die Ausgabenseite des EG-Haushalts 10% des nationa
len Aufkommens erstattet. Nach dem neuen Verfahren führen die Mit
gliedstaaten nur noch 90% des Aufkommens ab: der „Einnahmenaus
fall'' kann über die 4, Finanzierungsquelle kompensiert werden.
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